
 

 
 

Bundesministerium  
für Wirtschaft und Technologie 
II B 4 - 12 03 63                    Stand 24. März 2006 
 

Entwurf 
 
 

Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts1 
 

Vom ... 2006 
 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Gewerbeordnung 

 
Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 202), zuletzt geändert durch Artikel [...] des Gesetzes vom [...] (BGBl. I S. [...]), wird wie 
folgt geändert: 
 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach der Angabe "Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ... 

§ 11" wird folgende Angabe eingefügt: 
"Vermittlerregister § 11a". 
 

b) Nach der Angabe zu § 34c werden folgende Angaben eingefügt:  
"Versicherungsvermittler § 34d 
Versicherungsberater § 34e". 
 

c) Nach der Angabe "Versagung der Auskunft zu Zwecken des Zeugenschutzes ... 
§ 155a" wird die Angabe "(weggefallen)" durch folgende Angabe ersetzt: 
 "Übergangsregelungen §156". 

 
 
2. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt: 
 

"§ 11a 
Vermittlerregister 

 
(1) Die Führung des Vermittlerregisters nach § 34d Abs. 7 obliegt den Industrie- und 
Handelskammern (Registerbehörden). Zweck des Vermittlerregisters ist es, der 
Allgemeinheit, insbesondere Versicherungsnehmern und Versicherern die Überprüfung der 
Zulassung sowie des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit von Versicherungsvermittlern und 

                                                 
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung (ABl. EG Nr. L 9 S. 3) 
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Versicherungsberatern zu ermöglichen. Das Vermittlerregister wird elektronisch geführt. 
Die Registerbehörden bedienen sich dabei der in § 32 Absatz 2 des Umweltauditgesetzes 
bezeichneten gemeinsamen Stelle (gemeinsame Stelle). Die Registerbehörde unterliegt der 
Aufsicht der obersten Landesbehörde.  
 
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates Vorschriften erlassen über 
1. den Umfang der Daten zur Identifizierung (insbesondere Name, Geschäftsanschrift, 

Geburtsdatum und Registrierungsnummer), zur Zulassung und zum Umfang der 
zugelassenen Tätigkeit von Versicherungsvermittlern und Versicherungsberatern, die in 
dem Register gespeichert werden dürfen, 

2. das Eintragungs- und Löschungsverfahren für solche Daten und einen eingeschränkten 
Zugriff. 

 
(3) Die Registerbehörde führt eine täglich aktualisierte Liste mit den Namen und 
Registrierungsnummern der Gewerbetreibenden, deren Daten nach Absatz 5 Satz 2 gelöscht 
worden sind, sowie der Angabe des Tages der Datenlöschung nach Absatz 5 Satz 2. Nach 
Ablauf eines Monats werden auch diese Daten gelöscht. 
 
(4) Auskünfte aus dem Vermittlerregister werden im Wege des automatisierten Abrufs 
über das Internet2 erteilt, sie können auch schriftlich erfolgen. Dabei sind die in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Nr. 1 bezeichneten Daten, soweit in dieser nicht anders 
geregelt, allgemein zugänglich. Die Liste  nach Absatz 3 darf nur 
Versicherungsunternehmen zugänglich gemacht werden.  
 
(5) Die für eine Untersagung nach § 35 zuständige Behörde teilt der Registerbehörde eine 
Untersagung unverzüglich mit. Bei Aufhebung der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 oder § 34e 
Abs. 1 oder der Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 3 oder einer Mitteilung nach Satz 1 
oder § 80 Abs. 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes hat die Registerbehörde unverzüglich 
sämtliche Daten des betroffenen Gewerbetreibenden oder Versicherungsberaters aus dem 
Vermittlerregister zu löschen. Absatz 3 bleibt unberührt. 

 
(6) Die Registerbehörde, die gemeinsame Stelle, die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und die für die Erlaubniserteilung nach § 34d Abs. 1 Satz 1 
und § 34e Abs. 1 Satz 1 sowie für die Untersagung nach § 35 zuständigen Behörden können 
untereinander Informationen einschließlich personenbezogener Daten austauschen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen mit der Tätigkeit von Versicherungsvermittlern und 
Versicherungsberatern zusammenhängenden Aufgaben erforderlich ist. 
 
(7) Beabsichtigt ein nach § 34d Abs. 7 auch in Verbindung mit § 34e Abs. 2 
eintragungspflichtiger Gewerbetreibender, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum tätig zu werden, hat er dies zuvor der Registerbehörde mitzuteilen.  
 
(8) Die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen mit den zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt nach folgender Maßgabe: 
1. Auf Ersuchen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 

oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

                                                 
2 www.....de 
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darf die zuständige Registerbehörde Daten, die zur Überprüfung der Einhaltung der 
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder 
Versicherungsberater erforderlich sind, an die zuständige Behörde des Mitglied- oder 
Vertragsstaates übermitteln.  

2. Die Registerbehörde darf auch ohne Ersuchen der zuständigen Behörde eines Mitglied- 
oder Vertragsstaates über Tatsachen unterrichten, die die Einhaltung der 
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder 
Versicherungsberater berühren.  

3. Soweit von dem betreffenden Mitgliedstaat oder Vertragsstaat nach Artikel 6 Abs. 2 der 
Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 
2002 über Versicherungsvermittlung (ABl. EG Nr. L 9 S. 3) gefordert, teilt die 
Registerbehörde im Falle des Absatz 7 die Absicht des Gewerbetreibenden der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaates oder Vertragsstaates mit und unterrichtet 
gleichzeitig den Gewerbetreibenden. Zum Zwecke der Überwachung darf die 
Registerbehörde der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates alle zu dem 
Gewerbetreibenden gespeicherten Daten sowie deren Änderungen übermitteln. 

4. Handelt es sich bei den nach Absatz 5 gelöschten Daten um solche eines in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum tätigen Gewerbetreibenden, so 
teilt die Registerbehörde der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates oder 
Vertragsstaates die Löschung unverzüglich mit. 

Die Zusammenarbeit, insbesondere die Übermittlung von Daten, erfolgt jeweils über das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, das sich dabei der gemeinsamen Stelle 
bedient. 
 
(9) Alle Personen, die im Rahmen des für Versicherungsvermittler und 
Versicherungsberater geltenden Registrierungsverfahrens oder der Überprüfung der 
Einhaltung der Voraussetzungen für die Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder 
Versicherungsberater zur Entgegennahme oder Erteilung von Informationen verpflichtet 
sind, unterliegen dem Berufsgeheimnis. § 84 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gilt 
entsprechend." 

 
 
3. § 15b wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Vornamen" die Wörter "und ihre 
ladungsfähige Anschrift" eingefügt. 

 
b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern "ihres satzungsgemäßen Sitzes" ein Komma und 

die Wörter "ihre ladungsfähige Anschrift" eingefügt. 
 
 
4. In § 29 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe "oder § 34c" durch die Angabe " ,34c, 34d oder 34e" 

ersetzt. 
 
 
5. § 34b Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

 
"(5) Auf Antrag sind besonders sachkundige Versteigerer mit Ausnahme juristischer 
Personen von der zuständigen Behörde allgemein öffentlich zu bestellen; dies gilt 
entsprechend für Angestellte von Versteigerern. Die Bestellung kann für bestimmte Arten 
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von Versteigerungen erfolgen, sofern für diese ein Bedarf an Versteigerungsleistungen 
besteht. Die nach Satz 1 öffentlich bestellten Personen sind darauf zu vereidigen, dass sie 
ihre Aufgaben gewissenhaft, weisungsfrei und unparteiisch erfüllen werden." 

 
 

6. In § 34b Abs. 4 Nr. 1 und in § 34c Abs. 2 Nr. 1 wird jeweils nach dem Wort "Untreue," das 
Wort "Geldwäsche," eingefügt. 
 
 

7. Nach § 34c werden folgende §§ 34d und 34e eingefügt: 
 

"§ 34d  
Versicherungsvermittler 

 
(1) Wer gewerbsmäßig als Versicherungsmakler oder als Versicherungsvertreter den 
Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln will (Versicherungsvermittler), bedarf der 
Erlaubnis der zuständigen Industrie- und Handelskammer. Die Erlaubnis kann inhaltlich 
beschränkt und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit 
oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die 
nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig. Die 
Versicherungsmaklererlaubnis beinhaltet die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher sind, 
bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen 
gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 
unterliegt die Industrie- und Handelskammer der Aufsicht der obersten Landesbehörde. 
 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

 
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb 

erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt; die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt in der 
Regel nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines 
Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, 
Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat 
rechtskräftig verurteilt worden ist, 

 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel der 

Fall, wenn über das Vermögen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden oder er in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu 
führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 915 Zivilprozessordnung) 
eingetragen ist, 

 
3. der Antragsteller den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nicht erbringen kann 

oder 
 

4. der Antragsteller nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich 
abgelegte Prüfung nachweist, dass er die für die Versicherungsvermittlung notwendige 
Sachkunde über versicherungsfachliche, insbesondere hinsichtlich Bedarf, 
Angebotsformen und Leistungsumfang,  und rechtliche Grundlagen sowie 
Kundenberatung besitzt; es ist ausreichend, wenn der Nachweis durch eine angemessene 
Zahl von beim Antragsteller beschäftigten natürlichen Personen erbracht wird, denen die 
Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten 
Personen übertragen ist und die den Antragsteller vertreten dürfen. 
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(3) Auf Antrag hat die nach Absatz 1 zuständige Behörde einen Gewerbetreibenden, der die 
Versicherung als Ergänzung der im Rahmen seiner Haupttätigkeit gelieferten Waren oder 
Dienstleistungen vermittelt, von der Erlaubnispflicht nach Absatz 1 zu befreien, wenn er 
nachweisen kann, dass 
 
1. er seine Tätigkeit als Versicherungsvermittler unmittelbar im Auftrag eines oder 

mehrerer Versicherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 sind, oder 
eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen ausübt, 

 
2. für ihn eine Berufshaftpflichtversicherung nach Maßgabe des Absatzes 2 Nr. 3 besteht, 

und 
 
3. er zuverlässig sowie angemessen qualifiziert ist und nicht in ungeordneten 

Vermögensverhältnissen lebt; als Nachweis hierfür ist eine Erklärung der in Nummer 1 
bezeichneten Person oder Personen ausreichend, mit dem Inhalt, dass sie sich 
verpflichtet oder verpflichten, die Anforderungen entsprechend § 80 Abs. 2 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes zu beachten und die für die Vermittlung der jeweiligen 
Versicherung angemessene Qualifikation des Antragstellers sicherzustellen, und dass ihr 
oder ihnen derzeit nichts Gegenteiliges bekannt ist. 

 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsvermittler nach Absatz 1 Satz 1, wenn 
 
1. er seine Tätigkeit als Versicherungsvermittler ausschließlich im Auftrag eines oder, 

wenn die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz stehen, mehrerer im Inland zum 
Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen ausübt und 

 
2. durch das oder die Versicherungsunternehmen für ihn die uneingeschränkte Haftung aus 

seiner Vermittlertätigkeit übernommen wird. 
 
(5) Keiner Erlaubnis bedarf  ein Versicherungsvermittler nach Absatz 1 Satz 1, wenn er in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist und die 
Eintragung in ein Register nach Artikel 3 der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung (ABl. EG 
Nr. L 9 S. 3) nachweisen kann. 
 
(6) Gewerbetreibende nach den Absätzen 1, 3 und 4 haben dafür Sorge zu tragen, dass die 
direkt bei der Vermittlung mitwirkenden Beschäftigten über die für die Vermittlung der 
jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation verfügen. 
 
(7) Gewerbetreibende nach den Absätzen 1, 3 und 4 sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach Aufnahme ihrer Tätigkeit das Register für Versicherungsvermittler bei der für sie nach 
Landesrecht zuständigen Registerbehörde eintragen zu lassen. 
 
(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz, dem Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Umsetzung der Richtlinie 
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2002/92/EG und zum Schutz der Allgemeinheit und der Versicherungsnehmer Vorschriften 
erlassen über 

 
1. den Umfang der Verpflichtungen des Versicherungsvermittlers bei der Ausübung des 

Gewerbes, insbesondere über 
a) die Informationspflichten gegenüber dem Versicherungsnehmer, 
b) die Verpflichtung, ausreichende Sicherheiten zu leisten oder eine zu diesem Zweck 

geeignete Versicherung abzuschließen, sofern der Versicherungsvermittler 
Vermögenswerte des Versicherungsnehmers oder für diesen bestimmte 
Vermögenswerte erhält oder verwendet, 

 
2. die Inhalte und das Verfahren für eine Sachkundeprüfung nach Absatz 2 Nr. 4, die 

Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundeprüfung sowie die Gleichstellung 
anderer Berufsqualifikationen mit der Sachkundeprüfung, 

 
3. inhaltliche Anforderungen an die nach Absatz 2 Nr. 3 erforderliche 

Haftpflichtversicherung, insbesondere die Höhe der Mindestversicherungssummen, die 
Bestimmung der zuständigen Stelle im Sinn des § 158c Abs. 2 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag, über den Nachweis des Bestehens eines Haftpflichtversicherung 
und Anzeigepflichten des Versicherungsunternehmens gegenüber den Behörden und den 
Versicherungsnehmern, 

 
In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann ferner die Befugnis des Versicherungsvermittlers 
zur Entgegennahme und zur Verwendung von Vermögenswerten des Versicherungsnehmers 
oder für diesen bestimmten Vermögenswerten beschränkt werden, soweit dies zum Schutz 
des Versicherungsnehmers erforderlich ist. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann 
bestimmt werden, dass über die Erfüllung der Verpflichtungen nach Satz 1 Nr.1 Buchstabe b 
Aufzeichnungen zu führen sind und die Einhaltung der Verpflichtungen nach Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe b auf Kosten des Versicherungsvermittlers regelmäßig oder aus besonderem 
Anlass zu überprüfen und der Prüfungsbericht der zuständigen Behörde vorzulegen ist, 
soweit es zur wirksamen Überwachung erforderlich ist; hierbei können die Einzelheiten der 
Prüfung, insbesondere deren Anlass, Zeitpunkt und Häufigkeit, die Auswahl, Bestellung und 
Abberufung der Prüfer, deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des 
Prüfberichts, die Verpflichtungen des Versicherungsvermittlers gegenüber dem Prüfer sowie 
das Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prüfer und dem 
Versicherungsvermittler, geregelt werden. 

 
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht  
 
1. für Gewerbetreibende, wenn 
 

a) sie nicht hauptberuflich Versicherungen vermitteln, 
b) sie ausschließlich Versicherungsverträge vermitteln, für die nur Kenntnisse des 

angebotenen Versicherungsschutzes erforderlich sind, 
c) sie keine Lebensversicherungen oder Versicherungen zur Abdeckung von 

Haftpflichtrisiken vermitteln, 
d) die Versicherung eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder der Erbringung 

einer Dienstleistung darstellt und entweder das Risiko eines Defekts, eines Verlusts 
oder einer Beschädigung von Gütern abdeckt oder die Beschädigung, den Verlust 
von Gepäck oder andere Risiken im Zusammenhang mit einer bei dem 
Gewerbetreibenden gebuchten Reise, einschließlich Haftpflicht- oder 
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Unfallversicherungsrisiken, sofern die Deckung zusätzlich zur 
Hauptversicherungsdeckung für Risiken im Zusammenhang mit dieser Reise gewährt 
wird, 

e) die Jahresprämie einen Betrag von 500 Euro nicht übersteigt und 
f) die Gesamtlaufzeit einschließlich etwaiger Verlängerungen nicht mehr als fünf Jahre 

beträgt, 
 

2. für Gewerbetreibende, die als Bausparkasse oder als von einer Bausparkasse beauftragter 
Vermittler für Bausparer als Bestandteile der Bausparverträge Versicherungen im 
Rahmen eines Kollektivvertrages vermitteln, die ausschließlich dazu bestimmt sind, die 
Rückzahlungsforderungen der Bausparkasse aus gewährten Darlehen abzusichern.  

 
3. für Gewerbetreibende, die als Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder der 

Erbringung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Verbraucherdarlehen 
Restschuldversicherungen vermitteln, deren Jahresprämie 500 Euro nicht übersteigt. 

 
(10) Die Vorschriften für Versicherungsvermittler gelten auch für 
Rückversicherungsvermittler. 

 
§ 34e  

Versicherungsberater 
 

(1) Wer gewerbsmäßig Dritte über Versicherungen beraten will, ohne von einem 
Versicherungsunternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder von ihm in 
anderer Weise abhängig zu sein (Versicherungsberater), bedarf der Erlaubnis der 
zuständigen Industrie- und Handelskammer. Die Erlaubnis kann inhaltlich beschränkt und 
mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit oder der 
Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche 
Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig. Die 
Versicherungsberatererlaubnis beinhaltet die Befugnis, Dritte bei der Vereinbarung, 
Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von 
Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag im Versicherungsfall rechtlich zu beraten und 
gegenüber dem Versicherungsunternehmen außergerichtlich zu vertreten. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Satz 1 unterliegt die Industrie- und Handelskammer der 
Aufsicht der obersten Landesbehörde. 
 
(2) § 34d Abs. 2  und Abs. 5 bis 8 sowie die auf Grund des § 34d Abs. 8 erlassenen 
Rechtsvorschriften gelten entsprechend. 

 
(3) Versicherungsberater dürfen keine Provision von Versicherungsunternehmen entgegen 
nehmen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Justiz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zum Schutz der Allgemeinheit und der Auftraggeber Vorschriften erlassen über 
das Provisionsannahmeverbot. In der Rechtsverordnung nach Satz  2  kann insbesondere 
bestimmt werden, dass die Einhaltung des Provisionsannahmeverbotes auf Kosten des 
Versicherungsberaters regelmäßig oder aus besonderem Anlass zu überprüfen und der 
Prüfungsbericht der zuständigen Behörde vorzulegen ist, soweit es zur wirksamen 
Überwachung erforderlich ist; hierbei können die Einzelheiten der Prüfung, insbesondere 
deren Anlass, Zeitpunkt und Häufigkeit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der 
Prüfer, deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des Prüfberichts, die 
Verpflichtungen des Versicherungsberaters gegenüber dem Prüfer sowie das Verfahren bei 
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Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prüfer und dem Versicherungsberater, geregelt 
werden. Zur Überwachung des Provisionsannahmeverbotes kann in der Rechtsverordnung 
bestimmt werden, dass der Versicherungsberater über die Einnahmen aus seiner Tätigkeit 
Aufzeichnungen zu führen hat. 

 
 
8. § 55a wird wie folgt geändert: 

 
a) In Nummer 6 werden die Wörter "Versicherungsverträge oder" gestrichen. 
b) In Nummer 7 wird die Angabe "oder § 34c" durch die Angabe " , § 34c, § 34d oder 

§ 34e" ersetzt. 
 
 
9. § 57 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 
"(2) Im Fall der selbständigen Ausübung des Bewachungsgewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer sowie des Versicherungsvermittlergewerbes gelten die 
Versagungsgründe des § 34a, § 34c oder § 34d entsprechend." 

 
 
10. § 61a Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
"Für die Ausübung des Bewachungsgewerbes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versicherungsvermittlergewerbes sowie des 
Versicherungsberatergewerbes gelten § 34a Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 bis 5, § 34b Abs. 5 bis 
8 und 10, § 34c Abs. 3 und 5, § 34d Abs. 6 bis 10, § 34e Abs. 2 bis 3  sowie die auf Grund 
des § 34a Abs. 2, des § 34b Abs. 8, des § 34c Abs. 3, des § 34d Abs. 8 und des § 34e Abs. 3 
erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend." 

 
11. § 70a Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 
"(2) Im Fall der selbständigen Ausübung des Bewachungsgewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versicherungsvermittlergewerbes sowie des 
Versicherungsberatergewerbes auf einer Veranstaltung im Sinn der §§ 64 bis 68 gelten die 
Versagungsgründe des § 34a, § 34c oder § 34d auch in Verbindung mit § 34e entsprechend." 

 
 
12. § 71b Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

"Für die Ausübung des Bewachungsgewerbes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der 
Makler, Bauträger und Baubetreuer, des Versicherungsvermittlergewerbes sowie des 
Versicherungsberatergewerbes gelten § 34a Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 bis 5, § 34b Abs. 5 bis 
8 und 10, § 34c Abs. 3 und 5, § 34d Abs. 6 bis 10, § 34e Abs. 2 bis 3 sowie die auf Grund 
des § 34a Abs. 2, des § 34b Abs. 8, des § 34c Abs. 3, des § 34d Abs. 8 und des § 34e Abs. 3 
erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend." 
 

 
13. In § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe i wird nach dem Wort "nachweist" das Wort "oder" durch 

ein Komma ersetzt und folgende Buchstaben j und k angefügt: 
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"j) nach § 34d Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34d Abs. 10, den Abschluss von 
Verträgen der dort bezeichneten Art vermittelt, 
k) nach § 34e Abs. 1 Satz 1 über Versicherungen berät oder" 

 
 
14. In § 144 Abs. 2 Nr. 1 wird nach der Angabe " , § 34b Abs. 8" die Angabe "§ 34d Abs. 8, 

§ 34e Abs. 3" eingefügt. 
 
 
15. § 144 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 
 

"3. einer vollziehbaren Auflage nach § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33c Abs. 1 Satz 3, § 33d Abs. 1 
Satz 2, § 33e Abs. 3, § 33i Abs. 1 Satz 2, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 34a Abs. 1 Satz 2, § 34b Abs. 
3, § 34d Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, § 34e Abs. 1 Satz 2 oder § 36 
Abs. 1 Satz 3 oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 33c Abs. 3 Satz 3 oder § 34a Abs. 4 
zuwiderhandelt," 

 
 
16. In § 144 Abs. 2 Nr. 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
 
 
17. Nach § 144 Abs. 2 Nr. 4 werden folgende Nummern 5 und 6 angefügt: 
 

"5. entgegen § 34d Abs. 7 auch in Verbindung mit § 34e Abs. 2 sich nicht unverzüglich oder 
nicht richtig in das Vermittlerregister eintragen lässt. 
6. entgegen § 34e Abs. 3 Satz 1 für die Versicherungsvermittlung eine Provision von einem 
Versicherungsunternehmen entgegen nimmt." 

 
 
18. § 145 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Nr. 8 wird nach der Angabe "§ 34b Abs. 8" das Wort "oder" durch ein 
Komma ersetzt und nach der Angabe "§ 34c Abs. 3" die Angabe "§ 34d Abs. 8 oder 
§ 34e Absatz 3" eingefügt. 

a) In Absatz 3 Nr. 6 werden die Wörter "die Absicht zum Vertrieb der Ware" durch die 
Wörter "den Ort der Veranstaltung" ersetzt. 

 
 
19. In § 146 Abs. 2 Nr. 11 werden nach der Angabe "§ 34b Abs. 8" die Wörter "oder § 34c Abs. 

3" durch die Angabe " , § 34c Abs. 3, § 34d Abs. 8 oder § 34e Absatz 3" ersetzt. 
 
 
20. § 156 wird wie folgt gefasst: 
 



 

 10 

"§ 156  
Übergangsregelungen 

 
(1) Gewerbetreibende, die vor dem [einsetzen: Inkrafttreten] Versicherungen im Sinn des 
§ 34d Abs. 1 vermittelt haben, bedürfen bis zum [einsetzen: zwei Jahre nach Inkrafttreten] 
keiner Erlaubnis. Abweichend von § 34d Abs. 7 hat in diesem Fall auch die Registrierung bis 
zu dem entsprechenden Zeitpunkt zu erfolgen 
 
(2) Versicherungsvermittler im Sinn des Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, eine 
Haftpflichtversicherung nach § 34d Abs. 2 Nr. 3 abzuschließen und für die Dauer ihrer 
Tätigkeit aufrechtzuerhalten, es sei denn, die Voraussetzungen des § 34d Abs. 4 liegen vor. 
Die zuständige Behörde hat die Versicherungsvermittlung zu untersagen, wenn die 
erforderliche Haftpflichtversicherung nach § 34d Abs. 2 Nr. 3 nicht nachgewiesen werden 
kann. 

 
(3) Abweichend von Absatz 1 müssen Personen mit einer Erlaubnis zur Besorgung fremder 
Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet der Versicherungsberatung (Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 2 
des Rechtsberatungsgesetzes) die Erlaubnis nach § 34e Abs. 1 zugleich mit dem Antrag auf 
Registrierung nach § 34d Abs. 7 beantragen. Wird die Erlaubnis unter Vorlage der bisherigen 
Erlaubnisurkunde beantragt, so erfolgt keine Prüfung der Sachkunde, der Zuverlässigkeit und 
der Vermögensverhältnisse nach § 34d Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4. Die Erlaubnis nach dem 
Rechtsberatungsgesetz erlischt mit der bestandskräftigen Entscheidung über den 
Erlaubnisantrag nach § 34e Abs. 1. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt sie als Erlaubnis nach § 34e 
Abs. 1." 
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Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über den Versicherungsvertrag 

 
Das Gesetz über den Versicherungsvertrag in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 7632-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel [6] des 
Gesetzes vom [24. Dezember 2004] (BGBl. I S. [3102]), wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Ersten Abschnitt wird der Vierte Titel wie folgt geändert:  
 
 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

"Vierter Titel 
Versicherungsvermittler, Versicherungsberater" 

 
 b) Vor § 43 wird folgender Erster Untertitel eingefügt: 
 
 

"Erster Untertitel  
Mitteilungs- und Beratungspflichten 

 
§ 42a 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Versicherungsvermittler im Sinn dieses Gesetzes sind Versicherungsvertreter und 
Versicherungsmakler. 
 
(2) Versicherungsvertreter im Sinn dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer oder 
einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu 
vermitteln oder abzuschließen. 
 
(3) Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den 
Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, 
ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein. 
Als Versicherungsmakler gilt, wer gegenüber dem Versicherungsnehmer den Anschein 
erweckt, er erbringe seine Leistungen als Versicherungsmakler nach Satz 1. 

 
(4) Versicherungsberater im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig Dritte bei der 
Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der 
Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder 
gegenüber dem Versicherer außergerichtlich vertritt, ohne von einem Versicherer einen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein. 
 
 

§ 42b 
Beratungsgrundlage des Versicherungsvermittlers 

 
(1) Der Versicherungsmakler ist verpflichtet, seinem Rat eine hinreichende Zahl von auf 
dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde zu legen, 
so dass er nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung dahin abgeben kann, welcher 
Versicherungsvertrag geeignet ist, die Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu erfüllen. 
Dies gilt nicht, soweit er im Einzelfall vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
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nehmers diesen ausdrücklich auf eine eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl 
hinweist. 
 
(2) Der Versicherungsmakler, der nach Absatz 1 Satz 2 auf eine eingeschränkte Auswahl 
hinweist, und der Versicherungsvertreter haben dem Versicherungsnehmer mitzuteilen, auf 
welcher Markt- und Informationsgrundlage sie ihre Leistung erbringen, und die Namen der 
ihrem Rat zu Grunde gelegten Versicherer anzugeben. Außerdem hat der Versicherungs-
vertreter mitzuteilen, für welche Versicherer er seine Tätigkeit ausübt und ob er für diese 
ausschließlich tätig ist. 
 
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Mitteilungen und Angaben nach Absatz 2 durch 
eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten.  
 
 

§ 42c 
Beratungs- und Dokumentationspflichten 

des Versicherungsvermittlers 
 

(1) Der Versicherungsvermittler hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierig-
keit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers 
und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu 
befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen 
Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten 
sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat 
dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags nach 
§ 42d zu dokumentieren. 
 
(2) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung oder die Dokumentation nach 
Absatz 1 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom 
Versicherungsvermittler ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht  
nachteilig auf die Möglichkeit des Versicherungsnehmers auswirken kann, gegen den 
Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch nach § 42e geltend zu machen.  
 
 

§ 42d  
Zeitpunkt und Form der Information 

 
(1) Dem Versicherungsnehmer sind die Informationen nach § 42b Abs. 2 vor Abgabe seiner 
Vertragserklärung, die Informationen nach § 42c Abs. 1 vor dem Abschluss des Vertrags klar 
und verständlich in Textform zu übermitteln. 
 
(2) Die Informationen nach Absatz 1 dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der 
Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige 
Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Informationen unverzüglich nach Vertrags-
schluss, spätestens mit dem Versicherungsschein dem Versicherungsnehmer in Textform zur 
Verfügung zu stellen; dies gilt nicht für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflicht-
versicherungen. 
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§ 42e 
Schadenersatzpflicht 

 
Der Versicherungsvermittler ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem 
Versicherungsnehmer durch die Verletzung einer Pflicht nach den §§ 42b oder 42c entsteht. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsvermittler die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 
 

§ 42f 
Zahlungssicherung zugunsten des Versicherungsnehmers 

 
(1) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungs-
nehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
 
(2) Eine Bevollmächtigung des Versicherungsvermittlers durch den Versicherungsnehmer 
zur Annahme von Leistungen des Versicherers, die dieser auf Grund eines Versicherungs-
vertrags an den Versicherungsnehmer zu erbringen hat, bedarf einer gesonderten schrift-
lichen Erklärung des Versicherungsnehmers. 
 
 

§ 42g 
Großrisiken  

 
Die §§ 42b bis 42e gelten nicht für die Vermittlung von Versicherungsverträgen über Groß-
risiken im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zu dem Gesetz über 
den Versicherungsvertrag.  
 
 

§ 42h 
Nicht gewerbsmäßig tätige Vermittler 

 
Auf Personen, die selbständig Versicherungsverträge vermitteln oder abschließen, ohne 
gewerbsmäßig tätig zu sein, sind die §§ 42b bis 42g und 42k entsprechend anzuwenden. 
 
 

§ 42i 
Abweichende Vereinbarungen 

 
Von den §§ 42b bis 42h kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen 
werden. 
 
 

§ 42i 
Versicherungsberater 

 
Die für Versicherungsmakler geltenden Vorschriften des § 42b Abs. 1 Satz 1, des § 42c Abs. 
1, der §§ 42d und 42e, des § 42f Abs. 2 und der §§ 42g, 42i und 42k sind auf 
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Versicherungsberater entsprechend anzuwenden. Weitergehende Pflichten des 
Versicherungsberaters aus dem Auftragsverhältnis bleiben unberührt. 
 
 

§ 42k 
Schlichtungsstelle 

 
(1) Das Bundesministerium der Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz privatrechtlich 
organisierte Einrichtungen als Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern im 
Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen anerkennen. Die 
Anerkennung ist im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu 
machen. Die Beteiligten können diese Schlichtungsstelle anrufen; das Recht, die Gerichte 
anzurufen, bleibt unberührt. 
 

(2) Privatrechtlich organisierte Einrichtungen können als Schlichtungsstelle anerkannt 
werden, wenn sie hinsichtlich ihrer Antworten oder Entscheidungen unabhängig und keinen 
Weisungen unterworfen sind, und in organisatorischer und fachlicher Hinsicht die Aufgaben 
erfüllen können. 

 
(3) Die anerkannten Schlichtungsstellen haben jede Beschwerde über einen 
Versicherungsvermittler zu beantworten. 

 
(4) Die anerkannten Schlichtungsstellen können von dem Versicherungsvermittler ein 
Entgelt erheben. Bei offensichtlich missbräuchlichen Beschwerden kann auch von dem 
Versicherungsnehmer ein Entgelt verlangt werden. Die Höhe des Entgelts muss im Verhältnis 
zum Aufwand der anerkannten Schlichtungsstelle angemessen sein. 

 
(5) Soweit keine privatrechtlich organisierte Einrichtung als Schlichtungsstelle anerkannt 
wird, kann das Bundesministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Aufgaben der 
Schlichtungsstelle durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates einer 
Bundesoberbehörde oder Bundesanstalt zuweisen. Für die Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens werden Gebühren und Auslagen erhoben. Durch die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 können auch das Verfahren und die gebührenpflichtigen 
Tatbestände sowie die Höhe der Gebühren und Auslagen geregelt werden." 
 
 

2. Nach § 42k wird folgende Überschrift eingefügt: 
 

"Zweiter Untertitel 
Vertretungsmacht des Versicherungsvertreters" 

 
 

3. In § 43 werden das Wort "Versicherungsagent", durch das Wort "Versicherungsvertreter" 
und das Semikolon am Ende von Nummer 3 durch einen Punkt ersetzt sowie Nummer 4 auf-
gehoben. 
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4. In § 44 wird das Wort "Agenten" durch das Wort "Versicherungsvertreters" ersetzt. 
 
 
5. In §§ 45 bis 48 werden jeweils die Wörter "Versicherungsagent", "Agent" und 

"Versicherungsagenten" durch das Wort "Versicherungsvertreter" ersetzt. 
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Artikel 3 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

 
Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom [17. Dezember 
1992] (BGBl. [1993 I S. 2]), zuletzt geändert durch Artikel [2] des Gesetzes vom [21. Dezember 
2004] (BGBl. I S. [3610]), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Angabe zu § 79a wird folgende Angabe  eingefügt:  
"3. Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern" 

b) Die Angabe zu § 80 wird wie folgt gefasst:  
"§ 80 Anforderungen an die mit dem Vertrieb von Versicherungen befassten Personen" 

c) Nach der Angabe "§ 80 Anforderungen an die mit dem Vertrieb von Versicherungen 
befassten Personen" werden folgende Angaben eingefügt: 
"§ 80a Beschwerden über Versicherungsvermittler 
§ 80b Übergangsregelung" 

 
2. Nach § 79a wird folgender 3. Unterabschnitt eingefügt: 

 
" 3.  

Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern 
 
 

§ 80 
Anforderungen an die mit dem Vertrieb von Versicherungen befassten Personen 

 
(1)  Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, nur mit solchen gewerbsmäßig tätigen 
Versicherungsvermittlern zusammenzuarbeiten, die  

 
1. im Besitz einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung sind, nach § 34d Abs. 3 

der Gewerbeordnung von der Erlaubnispflicht befreit sind oder nach § 34d Abs. 4 oder 9 
der Gewerbeordnung nicht der Erlaubnispflicht unterliegen und 

 
2. bevollmächtigt sind, Vermögenswerte des Versicherungsnehmers oder für diesen 

bestimmte Vermögenswerte entgegenzunehmen oder eine Sicherheitsleistung nach § 34d 
Abs. 8 Nr. 1 Buchstabe b der Gewerbeordnung nachweisen. 

 
(2)  Mit gewerbsmäßig tätigen Versicherungsvermittlern, die 
 
1. nach § 34d Abs. 4 der Gewerbeordnung nicht der Erlaubnispflicht unterliegen, oder 
 
2. nach § 34d Abs. 3 der Gewerbeordnung von der Erlaubnispflicht befreit sind und die 

Tätigkeit als Versicherungsvermittler im Auftrag eines oder mehrerer 
Versicherungsunternehmen ausüben, 

 
dürfen Versicherungsunternehmen nur zusammenarbeiten, wenn die Vermittler zuverlässig 
sind und in geordneten Vermögensverhältnissen leben (§ 34d Abs. 2 Nr. 1 und 2 der 
Gewerbeordnung), und die Versicherungsunternehmen dafür Sorge tragen, dass die 
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Vermittler über die zur Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation 
verfügen. 
 
(3)  Auf Wunsch eines Versicherungsvermittlers nach § 34d Abs. 4 der Gewerbeordnung 
haben das oder die Versicherungsunternehmen, mit dem oder denen die vertragliche Bindung 
besteht, die Eintragung nach § 34d Abs. 7 der Gewerbeordnung zu veranlassen. Dabei haben 
das oder die Versicherungsunternehmen die erforderlichen Daten anzugeben. Das oder die 
Versicherungsunternehmen haben sicherzustellen, dass die Voraussetzungen nach § 34d 
Abs. 4 der Gewerbeordnung vorliegen. 
 
(4)  Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, der Registerbehörde nach § 11a der 
Gewerbeordnung unverzüglich die Beendigung der Zusammenarbeit mit einem nach § 34d 
Abs. 4 der Gewerbeordnung nicht der Erlaubnispflicht unterliegenden 
Versicherungsvermittler mitzuteilen und dessen Löschung aus dem Vermittlerregister zu 
veranlassen. 

 
 
3. Nach § 80 werden folgende §§ 80a und 80b eingefügt: 

 
"§ 80a 

Beschwerden über Versicherungsvermittler 
 

Versicherungsunternehmen müssen Beschwerden über Versicherungsvermittler, die ihre 
Versicherungen vermitteln, beantworten. Bei wiederholten Beschwerden, die für die 
Beurteilung der Zuverlässigkeit erheblich sein können, müssen sie die für die 
Erlaubniserteilung nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung zuständige Behörde davon in 
Kenntnis setzen. 
 
 

§ 80b 
Übergangsregelung 

 
Bis zum [zwei Jahre nach Inkrafttreten] dürfen Versicherungsunternehmen auch mit 
Versicherungsvermittlern im Sinn des § 156 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung 
zusammenarbeiten, wenn der Versicherungsvermittler eine Berufshaftpflichtversicherung im 
Sinn des § 34d Abs. 2 Nr. 3 der Gewerbeordnung oder im Falle des § 34d Abs. 4 der 
Gewerbeordnung eine entsprechende Haftungsübernahme nachweisen kann. Dies hat das 
Versicherungsunternehmen zu überprüfen. 
 

4. In § 84 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort "Versicherungsunternehmen," das Wort 
"Versicherungsvermittlern," eingefügt. 

 
 
5. In § 144 Abs. 1a werden nach Nummer 3 folgende Nummern 3a bis 3c eingefügt: 

 
"3a. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 80 mit einem Versicherungsvermittler zu-
sammenarbeitet, 
3b.  vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 80 Abs. 2 nicht dafür Sorge trägt, dass der 
Versicherungsvermittler über eine angemessene Qualifikation verfügt, 
3c.  vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 80 Abs. 4 nicht unverzüglich die Beendigung der 
Zusammenarbeit mit einem Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 4 mitteilt. 
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Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 Nr. 8 tritt, soweit durch ihn § 34d Abs. 8 und § 34e Abs. 3 Satz 2 bis 4 der 
Gewerbeordnung eingefügt wird, am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses 
Gesetz am [einsetzen: erster Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 


